
Geltungsbereich 
der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 88 b 

FÜR DAS GEBIET SÜDLICH DER CARL-BACKHAUS-STRASSE IN EINER TIEFE VON CA. 150 M, AB 
DEM ÖSTLICHEN KNICK DES GRÜNZUGS IM GEWERBEGEBIET BEIMOOR SÜD IN EINER LÄNGE 

VON CA. 390 M BIS AUF HÖHE DER GEGENÜBERLIEGENDEN EINMÜNDUNG DER DOKTOR-
FLÖGEL-STRASSE, ÖSTLICH BEGRENZT DURCH KNICKSTRUKTUREN
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